
formationen aus anderen Beweismitteln übereinstimmt, der Vernehmung 
von Zeugen bedarf.
Die Vernehmung von Zeugen bei Vorliegen eines Geständnisses ist vor 
allem dann erforderlich, wenn
— zwischen dem Geständnis und den Informationen aus anderen Be

weismitteln Widersprüche bestehen oder das Geständnis in sich wider
sprüchlich ist;

— über die durch das Geständnis vermittelten Informationen hinaus 
weitere bedeutsame Tatsachen der Klärung bedürfen. Das können z. B. 
solche sein, die für die Strafzumessung wichtig sind.

Im Falle eines schuldhaft herbeigeführten Rauschzustandes, der die 
Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten ausschließt (§15 Abs.3 StGB), 
muß die strafrechtlich relevante Handlung infolge Fehlens eines hierauf 
bezogenen Geständnisses durch andere Beweismittel bewiesen sein. Es 
genügt nicht, daß der Angeklagte die Handlung nicht bestreitet.
Bei einander widersprechenden Aussagen mehrerer Angeklagter ist der 
Beweiswert der einen oder anderen Aussage ebenfalls davon abhängig, 
inwieweit sich bei ihrer Überprüfung, gegebenenfalls unter Berück
sichtigung der in der Sache vorliegenden weiteren Beweismittel, ihr 
Wahrheitsgehalt bestätigt.

3. Prüfung von Zeugenaussagen

Zeugenaussagen sind — wie alle anderen Beweismittel — auf ihre Richtig
keit zu überprüfen. Bei einander widersprechenden Aussagen von An
geklagten und Zeugen bzw. mehreren Zeugen untereinander ist es un
zulässig, Angaben des Angeklagten lediglich mit dem Hinweis auf anders
lautende Aussagen eines Zeugen als widerlegt zu betrachten, ohne die 
Richtigkeit der einen oder anderen Aussage geprüft zu haben. Dem 
Zeugen sind erforderlichenfalls Fragen über Umstände zu stellen, die 
seine Glaubwürdigkeit in der vorliegenden Sache betreffen (§ 33 Abs. 1 
StPO). Einander widersprechende Aussagen sind einer zusammen
hängenden Betrachtung und Würdigung zu unterziehen, um die Wider
sprüche zu klären.
Bei der Auseinandersetzung mit derartigen Widersprüchen können u. a. 
folgende Umstände eine Rolle spielen:
— die am Tatort oder am Körper des Geschädigten oder des Angeklagten 

Vorgefundenen Spuren;
— die Aussagen von Sachverständigen über naturwissenschaftliche, 

technische, medizinische oder andere Fakten, die die eine oder andere 
Aussage stützen bzw. ihr widersprechen;

— Aufzeichnungen oder Beweisgegenstände, deren Informationen mit 
den Einlassungen des Angeklagten oder Zeugen übereinstimmen bzw. 
ihnen widersprechen;

— Aussagen weiterer Zeugen, durch die die Angaben des Angeklagten 
oder des Zeugen insgesamt oder hinsichtlich wichtiger Einzelheiten 
bestätigt, ergänzt oder auch in Zweifel gezogen werden;
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